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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: 
 

Teileigentum in einer Wohnanlage. 
 
Einzelgarage in einer Reihengarage, die aus insgesamt 7 Gara-
gen besteht.  
Im Aufteilungsplan bezeichnet mit G Nr. 20.  
2. Garage von links.  
 

Objektadresse: 
 

Carl-Clos-Straße 2, 6 und 8 
93437 Furth im Wald 
 

Grundbuchangaben: 
 

Grundbuch von Furth im Wald, Blatt 7970, lfd. Nr. 1 
 

Katasterangaben: 
 

Gemarkung Furth im Wald, Flurstück 512/3, zu bewertende Flä-
che 841 m²; 
Gemarkung Furth im Wald, Flurstück 512/4, zu bewertende Flä-
che 976 m²; 
Gemarkung Furth im Wald, Flurstück 512/5, zu bewertende Flä-
che 878 m²; 
Gemarkung Furth im Wald, Flurstück 512/8, zu bewertende Flä-
che 221 m² 

 

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Gutachtenauftrag 
 

Gemäß Beschluss des Amtsgerichts Regensburg vom 
21.05.2024 soll durch schriftliches Sachverständigengutachten 
der Verkehrswert ermittelt werden.  
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

27.06.2024 (Tag der Ortsbesichtigung) 
 

Qualitätsstichtag: 
 

27.06.2024 entspricht dem Wertermittlungsstichtag 
 

Ortsbesichtigung: 
 

Zu dem Ortstermin am 27.06.2024 wurden die Prozessparteien 
schriftlich eingeladen. 
Vom Eigentümer kam keine Rückmeldung.  
Die Anwälte der Bank haben von einer Teilnahme abgesehen.  
 

Umfang der Besichtigung etc.: 
 

Die Garage wurde nur von außen besichtigt. Die aktuelle Mieterin 
wurde für die Ortsbesichtigung nicht erreicht.  
Die Ausstattung entspricht der der übrigen Garagen auf dem 
Grundstück. Es konnte eine andere, offene Garage von innen 
besichtigt werden.  
 

Teilnehmer am Ortstermin: 
 

Die Besichtigung der Garage habe ich alleine durchgeführt.  
 

Eigentümer: 
 

xxx 
 
 
 

Zwangsverwalter: 
 

Das Teileigentum wurde unter Zwangsverwaltung gestellt. Ver-
walter ist:  
Rechtsanwalt  
xxx 
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Hausverwaltung: 
 

xxx  
 
 
 
 
 

Mieterin: xxx 
 
 
 
(seit 1. Jan. 2022) 
 

Herangezogene Unterlagen, Erkundigun-
gen, Informationen: 
 

Vom Amtsgericht Regensburg wurden für diese Gutachtenerstel-
lung im Wesentlichen folgende Unterlagen und Informationen zur 
Verfügung gestellt: 
• Unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 22.04.2024 
 
Vom Zwangsverwalter wurden für diese Gutachtenerstellung im 
Wesentlichen folgende Unterlagen und Informationen zur Verfü-
gung gestellt: 
• Grundriss- bzw. Teilungspläne 
• Mietvertrag 
 
Von mir wurden folgende Auskünfte und Unterlagen beschafft: 
• Bodenrichtwertauskunft und Vergleichskaufpreise vom Gut-

achterausschuss des Landkreises Cham 
• Teilungsurkunde und Urkunden zu den in Abteilung II des 

Grundbuchs eingetragenen Lasten vom Amtsgericht Cham 
• Erhebungen beim Ortstermin 

 

1.3 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers 

Das Amtsgericht Regensburg hat die Zwangsversteigerung für das Bewertungsobjekt angeordnet. Dafür wird 
der Verkehrswert benötigt.  
Laut Auftrag ist das Objekt ohne Belastungen in Abteilung II zu bewerten. Ein ggf. vorhandener Werteinfluss 
dieser Belastungen ist gesondert mitzuteilen.  

 

2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland / Regierungsbezirk: 
 

Bayern / Oberpfalz 
 

Landkreis: 
 

Cham 
 

Ort und Einwohnerzahl: 
 

Furth im Wald (ca. 8.900 Einwohner) 
 

Überörtliche Anbindung / Entfernungen: 
 

Nächstgelegene größere Stadt: 
Kreisstadt Cham (ca. 20 km entfernt) 
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Landeshauptstadt: 
München (ca. 200 km entfernt) 
 
Bundesstraßen: 
B 20 (führt direkt durch den Ort) 
 
Autobahnzufahrt: 
Im Umkreis von 30 km ist keine Autobahn zu erreichen 
 
Bahnhof: 
Direkt im Ort (ca. 700 m entfernt) 
 
Flughafen: 
München und Prag (je ca. 160 km entfernt) 

 

2.1.2 Kleinräumige Lage 

Innerörtliche Lage: 
 

Ortskern; 
Geschäfte des täglichen Bedarfs ca. 200 – 500 m entfernt; 
Schulen und Ärzte ca. 0 – 1 km entfernt; 
öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) ca. 180 m entfernt; 
Verwaltung (Stadtverwaltung) ca. 5 Fußminuten entfernt; 
mittlere Wohnlage; als Geschäftslage nicht geeignet. 
 
In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sind die Realschule 
Furth im Wald und eine Berufsfachschule.  
 

Art der Bebauung und Nutzungen in der 
Straße und im Ortsteil: 
 

Überwiegend wohnbauliche Nutzungen und eine Schule.  
 

Beeinträchtigungen: 
 

Keine 
 

Topografie: Eben 
 

2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: 
(vgl. Anlage 3) 
 

Straßenfront: Ca. 64 m (für die gesamte Wohnanlage) 
 
Grundstücksgröße: 2.916 m² (für die gesamte Wohnanlage) 
 
Bemerkungen: 
Unregelmäßige Grundstücksform 

 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: 
 

Anliegerstraße; 
Straße mit mäßigem Verkehr 
 

Straßenausbau: 
 

Voll ausgebaut, Fahrbahn aus Asphalt; 
Gehwege beiderseitig vorhanden, befestigt mit Asphalt 
 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und 
Abwasserbeseitigung: 
 

Keine Anschlüsse in der Garage.  
Ableitung des Regenwassers in einen öffentlichen Kanal.  
 

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemein-
samkeiten: 

Zweiseitige Grenzbebauung der Garagenreihe, 
keine Einfriedung vorhanden.  
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Baugrund, Grundwasser (soweit augen-
scheinlich ersichtlich): 
 

Gewachsener, normal tragfähiger Baugrund 
 

Altlasten: 
 

Die Untersuchung und Bewertung des Bewertungsobjekts hin-
sichtlich gehören nicht zum Gutachtenauftrag und werden nicht 
vorgenommen. 
In dieser Wertermittlung wird das Bewertungsobjekt als frei von 
Altlasten unterstellt. 

 

2.4 Privatrechtliche Situation 

Grundbuchlich gesicherte Belastungen: 
 

Mir liegt ein unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 22.04.2024 
vor. 
Hiernach besteht in Abteilung II des Grundbuchs von Furth im 
Wald, Blatt 7951 folgende Eintragungen. 
 
Abteilung II, laufende Nr. 1 
“Geh- und Fahrtrecht für den jeweiligen Eigentümer von Grund-
stück FlNr. 512/4...” 
 
Abteilung II, laufende Nr. 2 
“Geh- und Fahrtrecht für den jeweiligen Eigentümer von Grund-
stück FlNr. 512; ...” 
 
Abteilung II, laufende Nr. 3 
“Ver- und Entsorgungsleitungsrecht für den jeweiligen Eigentü-
mer von Grundstück FlNr. 512;...” 
 
Abteilung II, laufende Nr. 4 
“Stromleitungsrecht für den jeweiligen Eigentümer von Grund-
stück FlNr. 512/8...” 
 
Abteilung II, laufende Nr. 5 
“Stromleitungsrecht für Freistaat Bayern vertr. d. d. Landratsamt 
Cham...” 
 
Abteilung II, laufende Nr. 6 
“Ver- und Entsorgungsleitungsrecht für Freistaat Bayern vertre-
ten d. d. Landratsamt Cham...” 
 
Abteilung II, laufende Nr. 7 
“Ver- und Entsorgungsleitungsrecht für Freistaat Bayern vertre-
ten d. d. Landratsamt Cham...” 
 
 
Diese Eintragungen haben keinen Einfluss auf den Wert der Ga-
rage.  
Für die Garage stellen diese keinen Nachteil dar. Die Geh- und 
Fahrtrechte sind zum Teil sogar notwendig um die Garage errei-
chen zu können.  
 

Anmerkung: 
 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs ver-
zeichnet sein können sind Auftragsgemäß hier nicht zu berück-
sichtigen.  
 

Herrschvermerke: 
 

Im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs ist folgender Herrsch-
vermerk eingetragen: 
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“Geh- und Fahrtrecht an Teilfläche an dem Grundstück Flst. 
512/3 für die Teilfläche Flst. 512/4, eingetragen in den Grundbü-
chern von Furth im Wald Blatt 7951 – 7983, Abt. II Nr. 1” 
 

Nicht eingetragene Rechte und Lasten: 
 

Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünstigende) 
Rechte sind mir keine bekannt geworden. 
Diesbezügliche Besonderheiten sind ggf. zusätzlich zu dieser 
Wertermittlung zu berücksichtigen. 

 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten 

Eintragungen im Baulastenverzeichnis: 
 

Im Freistaat Bayern wird kein Baulastenverzeichnis geführt. Bau-
lasten werden hier als Dienstbarkeiten im Grundbuch eingetra-
gen. Die Eintragungen im Grundbuch in Abteilung II, laufende Nr. 
5, 6 und 7 sind als solche anzusehen. Damit wird die Erschlie-
ßung der einzelnen Gebäude gesichert.  

 

2.5.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennutzungsplan 
als Allgemeines Wohngebiet (WA) dargestellt. 
 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 
 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechtskräftiger 
Bebauungsplan vorhanden. Die Zulässigkeit von Vorhaben ist 
demzufolge nach § 34 BauGB zu beurteilen. 
 

Bodenordnungsverfahren: 
 

Das Grundstück liegt zum Wertermittlungsstichtag im Bereich ei-
nes Stadtumbaugebietes.  

 

2.5.3 Bauordnungsrecht 

Die Wertermittlung wurde auftragsgemäß auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. 
Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen voraus-
gesetzt. 

 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 

Entwicklungszustand (Grundstücksquali-
tät): 
 

Baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21) 
 

Beitragsrechtlicher Zustand: 
 

Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks ist die Ver-
pflichtung zur Entrichtung von grundstücksbezogenen Beiträgen 
maßgebend. Als Beiträge gelten auch grundstücksbezogene 
Sonderabgaben und beitragsähnliche Abgaben. 
Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge für Er-
schließungseinrichtungen nach BauGB und KAG beitragsfrei. 
 

Anmerkung: 
 

Diese Informationen zum beitragsrechtlichen Zustand wurden 
schriftlich bei der Gemeinde erkundet. 
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2.7 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Das Grundstück ist mit drei Mehrfamilienwohnhäusern mit je 6 Wohneinheiten bebaut. 
Auf dem Grundstück befinden sich insgesamt 15 Garagenplätze und 5 Stellplätze.  

 

3 Beschreibung des Gebäudes und der Außenanlagen sowie WEG-spezifischer 
Regelungen 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die 
ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 
 
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der 
Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und 
Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings 
nicht wesentlich werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den 
vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen 
Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Aus-
stattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die 
Funktionsfähigkeit unterstellt. 
 
Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar 
waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf 
den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende 
Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über ge-
sundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. 
 

 

3.2 Garage (Sondereigentum) 

Einzelgarage. 
2. Garage von links von insgesamt 7 Garagen, gleicher Bauart.  
Baujahr: 1968 
Größe 5,6 m x 3,2 m = 17,92 m² = BGF 
Bauart: Massiv aus Mauerwerk 
Außenansicht: Verputzt 
Dachform: Pultdach 
Dachdeckung: Profilblech 
Regenrinne und Fallrohr aus verzinktem Stahlblech 
Tor: Stahlschwingtor 
Boden: Beton 
Wände innen: Verputzt 
Fenster: Keine vorhanden 
 
Die Dachdeckung wurde schon einmal erneuert, wann das war, ist mir nicht bekannt.  
 
Baumängel und Bauschäden  
Der Kunststoffgriff des Tors ist verwittert.  
Das Fallrohr ist eingedrückt.  
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3.3 Außenanlagen 

3.3.1 Außenanlagen im gemeinschaftlichen Eigentum 

Abwasserleitung zur Ableitung des Regenwassers. 
Zufahrtsweg aus Asphalt.  

 

3.3.2 Außenanlagen mit Sondernutzungsrechten fremden Wohnungs- bzw. Teileigentum 
zugeordnet 

5 befestigte Stellplätze. 
 

3.4 Sondernutzungsrechte und besondere Regelungen 

Wesentliche Abweichungen: 
 

Wesentliche Abweichungen zwischen dem Miteigentumsanteil 
am gemeinschaftlichen Eigentum (ME) und der relativen Wertig-
keit des zu bewertenden Wohnungseigentums am Gesamtobjekt 
(RE): 
Keine 
 

Abweichende Regelung: 
 

Von dem Miteigentumsanteil (ME) abweichende Regelung für 
den Anteil der zu tragenden Lasten und Kosten (VK) bzw. Er-
träge (VE) aus dem gemeinschaftlichen Eigentum: 
Keine 
 

 
 

4 Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für den 1/1.000 Miteigentumsanteil an dem bebauten Grundstück in 93437 
Furth im Wald, Carl-Clos-Straße 2, 6 und 8 verbunden mit dem Sondereigentum an der Garage, im Auftei-
lungsplan mit Nr. G 20 bezeichnet zum Wertermittlungsstichtag 27.06.2024 ermittelt: 
 
Grundbuch- und Katasterangaben des Bewertungsobjekts 
 
Teileigentumsgrundbuch Blatt lfd. Nr. 
Furth im Wald 7970 1 

 

Gemarkung Flurstücke Fläche 
Furth im Wald 512/3 841 m² 

Furth im Wald 512/4 976 m² 
Furth im Wald 512/5 878 m² 

Furth im Wald 512/8 221 m² 
 
Fläche insgesamt:  2.916 m²  
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4.2 Verfahrenswahl mit Begründung 

4.2.1 Bewertungsrechtliche und bewertungstheoretische Vorbemerkungen 

4.2.1.1 Grundsätze zur Wahl der Wertermittlungsverfahren 

Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert (Marktwert) „durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, 

auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gege-

benheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grund-

stücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder 

persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“  
 
Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist es, einen möglichst marktkonformen Wert des Grundstücks (d. h. den 
wahrscheinlichsten Kaufpreis im nächsten Kauffall) zu bestimmen.  
Nach den Vorschriften der Immobilienwertermittlungsverordnung sind zur Ermittlung des Verkehrswerts grund-
sätzlich 
• das Vergleichswertverfahren, 
• das Ertragswertverfahren, 
• das Sachwertverfahren 
oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen (§ 6 Abs. 1 Satz 1 ImmoWertV 21). Die Verfahren sind nach 
der Art des Wertermittlungsobjekts, unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr be-
stehenden Gepflogenheiten und den sonstigen Umständen des Einzelfalls, insbesondere der Eignung 
der zur Verfügung stehenden Daten, zu wählen; die Wahl ist zu begründen (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Im-
moWertV 21). 

4.2.1.2 Allgemeine Kriterien für die Eignung der Wertermittlungsverfahren 

Entscheidende Kriterien für die Wahl der anzuwendenden Wertermittlungsverfahren sind:  
• Der Rechenablauf und die Einflussgrößen der Verfahren sollen den in diesem Grundstücksteilmarkt vor-

herrschenden Marktüberlegungen (Preisbildungsmechanismen) entsprechen. 
• Zur Bewertung bebauter Grundstücke sollten immer mindestens zwei möglichst weitgehend voneinan-

der unabhängige Wertermittlungsverfahren angewendet werden (§ 6 Abs. 4 ImmoWertV 21). Das 
zweite Verfahren dient zur Überprüfung des ersten Verfahrensergebnisses. 

• Hauptaufgabe dieser Wertermittlung ist es, den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 BauGB, d. h. den 
im nächsten Kauffall am wahrscheinlichsten zu erzielenden Kaufpreis, möglichst zutreffend zu ermitteln. 
Diesbezüglich ist das Verfahren am geeignetsten und vorrangig zur Ableitung des Verkehrswerts heran-
zuziehen, dessen für marktkonforme Wertermittlungen erforderliche Daten (i. S. d. § 193 Abs. 5 
BauGB i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV 21) am zuverlässigsten aus dem Grundstücksmarkt (d. h. 
aus vergleichbaren Kauffällen) abgeleitet wurden bzw. dem Sachverständigen zur Verfügung stehen. 

 

4.2.2 Zu den herangezogenen Verfahren 

4.2.2.1 Beschreibung des Bewertungsmodells der Bodenwertermittlung 

Der Bodenwert ist (auch in den Verfahren zur Bewertung bebauter Grundstücke – dort, getrennt vom Wert der 
Gebäude und der Außenanlagen) i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichspreisen so zu ermitteln, wie er 
sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre (§ 40 Abs. 1 ImmoWertV 21). 
Liegen geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese anstelle oder ergänzend zu den Vergleichspreisen 
zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (§ 40 Abs. 2 ImmoWertV 21). 
Bodenrichtwerte sind zur Wertermittlung geeignet, wenn die Daten hinsichtlich Aktualität in Bezug auf den 
maßgeblichen Stichtag und hinsichtlich Repräsentativität den jeweiligen Grundstücksmarkt zutreffend abbil-
den und etwaige Abweichungen in den allgemeinen Wertverhältnissen sowie wertbeeinflussende Abweichun-
gen der Grundstücksmerkmale des Wertermittlungsobjekts berücksichtigt werden können (§ 9 Abs. 1 Im-
moWertV 21). Das setzt voraus, dass sie nach 
• den örtlichen Verhältnissen, 
• der Lage und 
• des Entwicklungszustandes gegliedert  
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und 
• nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 
• der Erschließungssituation sowie des beitragsrechtlichen Zustandes und 
• der jeweils vorherrschenden Grundstücksgestalt 
hinreichend bestimmt und mit der notwendigen Sorgfalt aus Kaufpreisen für vergleichbare unbebaute Grund-
stücke abgeleitet sind (§ 12 Abs. 2 und 3 ImmoWertV 21). 
Zur Ableitung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten aus realisierten Kaufpreisen sind die Gutachteraus-
schüsse verpflichtet (§ 193 Abs. 5 BauGB i. V. m. § 196 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Der Bodenrichtwert ist bezogen 
auf den Quadratmeter der Grundstücksfläche (Dimension: €/m² Grundstücksfläche). 
Abweichungen des zu bewertenden Grundstücks vom Vergleichsgrundstück bzw. von dem Bodenrichtwert-
grundstück in den wertbeeinflussenden Merkmalen – wie Erschließungszustand, spezielle Lage, Art und Maß 
der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestalt -, aber auch Abweichungen des Wertermitt-
lungsstichtags vom Kaufzeitpunkt der Vergleichsgrundstücke bzw. vom Stichtag, zu dem der Bodenrichtwert 
abgeleitet wurde, bewirken i. d. R. entsprechende Abweichungen seines Bodenwerts von dem Vergleichspreis 
bzw. dem Bodenrichtwert (§ 9 Abs. 1 Sätze 2 und 3 ImmoWertV 21). 
Für die anzustellende Bewertung liegt ein i. S. d. § 9 Abs. 1 ImmoWertV 21 i. V. m. § 196 Abs. 1 BauGB 
geeigneter und auch hinreichend gegliederter und bezüglich seiner wesentlichen Einflussfaktoren definierter 
Bodenrichtwert vor. Der vom Gutachterausschuss veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner re-
lativen Richtigkeit (Vergleich mit den Bodenrichtwerten der angrenzenden Bodenrichtwertzonen) und seiner 
absoluten Höhe (Vergleich mit Bodenrichtwerten von in etwa lagegleichwertigen Bodenrichtwertzonen, auch 
aus anderen Gemeinden) auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die Bodenwertermittlung er-
folgt deshalb auf der Grundlage dieses Bodenrichtwerts, d. h. durch dessen Umrechnung auf die allgemeinen 
Wertermittlungsverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag und die Grundstücksmerkmale des Bewertungsob-
jekts (vgl. § 26 Abs. 2 i. V. m. § 9 Abs. 1 Sätze 2 und 3 ImmoWertV 21 und nachfolgender Abschnitt „Boden-
wertermittlung“ dieses Gutachtens). 
Für die anzustellende Bewertung liegt ein i. S. d. § 9 Abs. 1 ImmoWertV 21 i. V. m. § 196 Abs. 1 BauGB ge-
eigneter, d. h. hinreichend gegliederter und bezüglich seiner wesentlichen Einflussfaktoren definierter Boden-
richtwert vor. Der vom Gutachterausschuss veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner relativen 
Richtigkeit (Vergleich mit den Bodenrichtwerten der angrenzenden Bodenrichtwertzonen) und seiner absolu-
ten Höhe (Vergleich mit Bodenrichtwerten von in etwa lagegleichwertigen Bodenrichtwertzonen, auch aus an-
deren Gemeinden) auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die Bodenwertermittlung erfolgt des-
halb auf der Grundlage dieses Bodenrichtwerts, d. h. durch dessen Umrechnung auf die allgemeinen Werter-
mittlungsverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag und die Grundstücksmerkmale des Bewertungsobjekts 
(vgl. § 26 Abs. 2 i. V. m. § 9 Abs. 1 Sätze 2 und 3 ImmoWertV 21 und nachfolgender Abschnitt „Bodenwerter-
mittlung“ dieses Gutachtens). 

4.2.2.2 Bewertung des bebauten Gesamtgrundstücks 

4.2.2.2.1 Anwendbare Verfahren 

Zur Bewertung bebauter Grundstücke werden in Deutschland vorrangig – wie bereits beschrieben – das Ver-
gleichswert-, das Ertragswert- und das Sachwertverfahren angewendet (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 1 Im-
moWertV 21). 

Vergleichswertverfahren 

Die Anwendung des Vergleichswertverfahrens zur Bewertung des Teileigentums ist im vorliegenden Fall 
nicht möglich, weil keine hinreichende Anzahl zum Preisvergleich geeigneter Vergleichskaufpreise verfüg-
bar ist. 
 

Ertragswertverfahren 

Steht für den Erwerb oder die Errichtung vergleichbarer Objekte üblicherweise die zu erzielende Rendite 
(Mieteinnahme, Wertsteigerung, steuerliche Abschreibung) im Vordergrund, so wird nach dem Auswahlkrite-
rium „Kaufpreisbildungsmechanismen im gewöhnlichen Geschäftsverkehr“ das Ertragswertverfahren als vor-
rangig anzuwendendes Verfahren angesehen. 
Dies gilt für die hier zu bewertende Grundstücksart nicht, da es sich um kein typisches Renditeobjekt han-
delt. Dennoch wird das Ertragswertverfahren angewendet. Dies ist wie folgt begründet: 
• Auch bei mit dem Bewertungsobjekt vergleichbaren Grundstücken kalkuliert der Erwerber die Rendite 
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seines Objekts, z. B. die eingesparte Miete, die eingesparten Steuern oder die möglichen Fördermittel. 
• Für mit dem Bewertungsobjekt vergleichbare Grundstücksarten stehen die für marktkonforme Ertrags-

wertermittlungen erforderlichen Daten (marktüblich erzielbare Mieten, Liegenschaftszinssätze) zur Verfü-
gung. 

• Die Anwendung eines zweiten Wertermittlungsverfahrens ist grundsätzlich zur Ergebnisstützung unver-
zichtbar. 

Das Ertragswertverfahren (gemäß §§ 27 - 34 ImmoWertV 21) ist durch die Verwendung des aus vielen Ver-
gleichskaufpreisen abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes (in erster Näherung Reinerträge: Kaufpreise) ein 
Preisvergleich, in dem vorrangig die in dieses Bewertungsmodell eingeführten Einflussgrößen (insbesondere 
Mieten, Restnutzungsdauer; aber auch Zustandsbesonderheiten) die Wertbildung und die Wertunterschiede 
bewirken. 

Sachwertverfahren 

Mit dem Sachwertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicherweise nicht zur 
Erzielung von Renditen, sondern zur renditeunabhängigen Eigennutzung verwendet (gekauft oder errichtet) wer-
den. 
Dies trifft für das hier zu bewertende Grundstück zu, da es als Sachwertobjekt angesehen werden kann. 
keine Sachwertfaktoren bekannt sind und auch nicht aus für ähnliche Objektarten veröffentlichten abgeleitet 
werden können. 
Das Sachwertverfahren (gemäß §§ 35 - 39 ImmoWertV 21) ist durch die Verwendung des aus vielen Ver-
gleichskaufpreisen abgeleiteten Sachwertfaktors (Kaufpreise: Substanzwerte) ein Preisvergleich, in dem vor-
rangig die in dieses Bewertungsmodell eingeführten Einflussgrößen (insbesondere Bodenwert/Lage, Sub-
stanzwert; aber auch Miet- und Zustandsbesonderheiten) die Wertbildung und Wertunterschiede bewirken. 
 

4.3 Anteilige Wertigkeit des Teileigentums am Gesamtgrundstück 

Der dem Wohnungs-/Teileigentum zugeordnete Miteigentumsanteil am gemeinschaftlichen Eigentum (ME) 
entspricht in etwa der anteiligen Wertigkeit des Wohnungs- / Teileigentums am Gesamtgrundstück. 

4.4 Bodenwertermittlung  

Das Bewertungsgrundstück liegt in der Bodenrichtwertzone 1260020 für die Stadt Furth im Wald, veröffentlicht 
vom Gutachterausschuss des Landkreises Cham mit Stichtag 01.01.2022. 
 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 
Der Bodenrichtwert beträgt 85,00 €/m² zum Stichtag 01.01.2024. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt 
definiert: 
 
Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = MI (Mischgebiet) 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 
Grundstücksfläche (f) = keine Angabe 

 

Beschreibung des Gesamtgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 27.06.2024 
Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = MI (Mischgebiet) 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 
Grundstücksfläche (f) = 2.916 m² 

 

Bodenwertermittlung des Gesamtgrundstücks 
Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
27.06.2024 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Gesamtgrundstücks angepasst. 
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I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts  = frei  

beitragsfreier Bodenrichtwert  
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

 = 85,00 €/m²  

 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2024 27.06.2024  × 1,05 E1 

 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Art der baulichen 
Nutzung 

MI (Mischgebiet) MI (Mischgebiet)  × 1,00  

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 89,25 €/m²  

Fläche (m²) keine Angabe 2.916  × 1,00  

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land  × 1,00  

vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo-
denrichtwert 

 = 89,25 €/m²  

 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert   = 89,25 €/m²  

Fläche   × 2.916 m²  

beitragsfreier Bodenwert   = 260.253,00 € 
rd.  260.000,00 € 

 

 
Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 27.06.2024 insgesamt 260.000,00 €. 

4.4.1 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 
Zwischen dem Stichtag des Bodenrichtwertes und dem Bewertungsstichtag liegen mehr als 2 Jahre. In der 
Zeit ist mit einer geringen Wertsteigerung zu rechnen, das wird mit einem Zuschlag von 5% berücksichtigt.  
Die neu zu erstellenden Richtwerte zum 1.1.2024 liegen zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung noch nicht 
vor.  
 

4.4.2 Ermittlung des anteiligen Bodenwerts des Teileigentums 

Der anteilige Bodenwert wird entsprechend dem zugehörigen Miteigentumsanteil (ME = 1/1.000) des zu be-
wertenden Teileigentums ermittelt. Dieser Miteigentumsanteil entspricht in etwa der anteiligen Wertigkeit des 
zu bewertenden Teileigentums am Gesamtobjekt (RE); deshalb kann dieser Bodenwertanteil für die Ertrags- 
und Sachwertermittlung angehalten werden. 
 

Ermittlung des anteiligen Bodenwerts Erläuterung 

Gesamtbodenwert   260.000,00 €  

Zu-/ Abschläge aufgrund bestehender Sondernutzungsrechte   0,00 €  

angepasster Gesamtbodenwert   260.000,00 €  

Miteigentumsanteil (ME)  × 1/1.000  

vorläufiger anteiliger Bodenwert   260,00 €  

Zu-/Abschläge aufgrund bestehender Sondernutzungsrechte   0,00 €  
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anteiliger Bodenwert  = 260,00 €  
  rd.  260,00 €  

 
Der anteilige Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 27.06.2024 260,00 €. 

4.5 Sachwertermittlung  

4.5.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 
 
Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 – 39 ImmoWertV 21 beschrie-
ben. 
Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten der auf dem 
Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie der sonstigen 
(nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 ImmoWertV 21) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermitt-
lungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet. 
Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen gemäß § 40 Abs. 1 Im-
moWertV 21 i.d.R. im Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 – 26 ImmoWertV 21 grundsätzlich so zu ermit-
teln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Betriebs)Einrichtungen 
und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Herstellungskosten unter Berücksichti-
gung der jeweils individuellen Merkmale, wie z.B. Objektart, Gebäudestandard und Restnutzungsdauer (Al-
terswertminderung) abzuleiten. 
Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig miterfasst worden ist, 
entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i.d.R. auf der Grundlage von durchschnittlichen Herstel-
lungskosten, Erfahrungssätzen oder hilfsweise durch sachverständige Schätzung (vgl. § 37 ImmoWertV 21) 
ermittelt. 
Die Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläufigem Sachwert der bau-
lichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwert des Grundstücks. 
Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem 
örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der Marktlage (allgemeine Wertverhältnisse) 
ist i.d.R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewertungen, d.h. 
aus den Verhältnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte berechnete vor-
läufige Sachwerte (= Substanzwerte) zu ermitteln. Die „Marktanpassung“ des vorläufigen Sachwerts an die 
Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt führt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert 
des Grundstücks und stellt damit den „wichtigsten Rechenschritt“ innerhalb der Sachwertermittlung dar. 
Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, bei 
dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen + sonstige Anlagen) den Ver-
gleichsmaßstab bildet. 
Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksichtigung ggf. vor-
handener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl. § 35 Abs. 4 ImmoWertV 21). 
 

4.5.2 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung    Garage 

Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010)  =  485,00 €/m² BGF 

Berechnungsbasis    

• Brutto-Grundfläche (BGF)  x  17,92 m² 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile  +  0,00 € 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen 
im Basisjahr 2010  

 =  8.691,20 € 

Baupreisindex (BPI) 27.06.2024 (2010 = 100)  x  179,1/100 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen 
am Stichtag  

 =  15.565,94 € 

Regionalfaktor  x  1,000 
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Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen Anlagen am 
Stichtag 

 =  15.565,94 € 

Alterswertminderung    

• Modell    linear 

• Gesamtnutzungsdauer (GND) 

• Restnutzungsdauer (RND) 

   60 Jahre 
 20 Jahre 

• prozentual    66,67 % 

• Faktor  x  0,3333 

Alterswertgeminderte regionalisierte durchschnittliche Her-
stellungskosten 

 =  5.188,13 € 

anteilig mit  x  100 % 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen  =  5.188,13 € 

 
vorläufiger anteiliger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen) 
des Teileigentums insgesamt 

 5.188,13 € 

vorläufiger anteiliger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen 
Anlagen 

++++ 518,81 € 

vorläufiger anteiliger Sachwert der baulichen Anlagen = 5.706,94 € 
beitragsfreier anteiliger Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) ++++ 260,00 € 

vorläufiger anteiliger Sachwert = 5.966,94 € 
Sachwertfaktor (Marktanpassung) ×××× 1,00 

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge + 0,00 € 

marktangepasster vorläufiger anteiliger Sachwert des Teileigentums = 5.966,94 € 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale −−−− 0,00 € 

(marktangepasster) Sachwert des Teileigentums = 5.966,94 € 
 rd. 6.000,00 € 

 

4.5.1 Erläuterung zur Sachwertberechnung 

Berechnungsbasis 

Die Berechnung der Gebäudeflächen (Brutto-Grundflächen (BGF)) wurde von mir durchgeführt.  

Herstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsliteratur und den 
Erfahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhältnisse im Basisjahr angesetzt. Der Ansatz 
der NHK ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen. 
 
Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: 
Garage 
Ermittlung des Gebäudestandards: 

Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 

 [%] 1 2 3 4 5 

Sonstiges 23,0 %    1,0  

insgesamt 23,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 23,0 % 0,0 % 
 
 
Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 

Sonstiges 
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Standardstufe 4  Garagen in Massivbauweise 
 
 
Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Garage 
Nutzungsgruppe: Garagen 
Gebäudetyp: Einzelgaragen/ Mehrfachgaragen 

 
 
Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte  
NHK 2010 

relativer  
Gebäudestan-

dardanteil 

relativer  
NHK 2010-Anteil 

 [€/m² BGF] [%] [€/m² BGF] 

3 245,00  0,0 0,00 
4 485,00  23,0 111,55 

5 780,00  0,0 0,00 

 gewogene, standardbezogene NHK 2010  =  485,00 
 gewogener Standard = 4,0 

 
 
NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 485,00 €/m² BGF 

 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 

Keine vorhanden.  

Baupreisindex 

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die Preisverhältnisse am Wertermittlungsstichtag erfolgt mittels 
des Verhältnisses aus dem Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag und dem Baupreisindex im Basisjahr 
(= 100). Der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex ist auch in [1], Kapitel 4.04.1 abge-
druckt. Als Baupreisindex zum Wertermittlungsstichtag wird der am Wertermittlungsstichtag zuletzt veröffent-
lichte Indexstand zugrunde gelegt. 

Baukostenregionalfaktor 

Zwar gilt seit dem 1.1.2022 die ImmoWertV 21, nach der regionale Baukostenfaktoren zu berücksichtigen 
wären. Auf dieser Grundlage wurden bisher für die hier maßgebende Region aber noch keine Marktdaten 
abgeleitet. Bewertet wird deshalb noch nach dem Modell der vorangegangenen ImmoWertV, ohne Regional-
faktoren. Der Baukostenregionalfaktor ist hier deshalb = 1 gesetzt.  

Baunebenkosten 

Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prü-
fungen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits enthalten. 

Außenanlagen 

Der Zeitwert der Außenanlagen liegt regelmäßig zwischen 2% und 8% vom Wert der Gebäude. Aufgrund der 
beim Ortstermin vorgefundenen Außenanlagen wird der Zeitwert auf 10% geschätzt, weil der Wertanteil des 
Zufahrtwegs im Verhältnis zum Garagenwert höher ist als bei anderen Gebäuden üblich.   
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Zeitwert der Außenanlagen vorläufiger Sachwert 
(inkl. BNK) 

Anteil vorläufiger anteiliger 
Sachwert (inkl. BNK) 

Prozentuale Schätzung: 10,00 % der vor-
läufigen Gebäudesachwerte insg. 
(5.188,13 €) 

  518,81 € 

Summe   518,81 € 
 

Gesamtnutzungsdauer 

Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der für die Bestim-
mung der NHK gewählten Gebäudeart sowie dem Gebäudeausstattungsstandard. Sie ist deshalb wertermitt-
lungstechnisch dem Gebäudetyp zuzuordnen und ebenfalls aus [1], Kapitel 3.02.5 entnommen. 
 
Ermittlung der standardbezogenen GND für das Gebäude: Garage  
Die GND wird mit Hilfe des Gebäudestandards aus den für die gewählte Gebäudeart und den Standards ta-
bellierten üblichen Gesamtnutzungsdauern bestimmt. 
 

Standard 1 2 3 4 5 

übliche GND [Jahre]   50 60 70 

 
Die standardbezogene Gesamtnutzungsdauer bei einem Gebäudestandard von 4,0 beträgt demnach 
rd. 60 Jahre. 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer wurde aufgrund des vorgefundenen Gebäudezustands und der Tatsache, dass die 
Dachdeckung schon einmal erneuert wurde, von mir auf 20 Jahre geschätzt.  

Alterswertminderung 

Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und der Rest-
nutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermittlungsdaten zugrundeliegende 
Alterswertminderungsmodell anzuwenden. Die Alterswertminderung erfolgt linear.  

Sachwertfaktor 

Weil der örtlich zuständige Gutachterausschuss keine Sachwertfaktoren für Garagen ableitet und auch in der 
Literatur keine geeigneten zu finden sind, wieder der Sachwertfaktor = 1 gesetzt.  

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Sind hier keine anzusetzen.  
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4.6 Ertragswertermittlung  

4.6.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 
 
Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 – 34 ImmoWertV 21 beschrieben. 
Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere 
Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeb-
lich für den vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich 
als Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhal-
tung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten). 
Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Rein-
ertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) 
darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt.  
Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund 
und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sons-
tigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. 
unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen 
zeitlich begrenzt.  
Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren 
(vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grund-
stück unbebaut wäre. 
Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem (ob-
jektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige 
Rentenrate des Bodenwerts dar.) 
Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz „(Gesamt)Reinertrag des 
Grundstücks“ abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens“. 
Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbarwertbe-
rechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des (objektspe-
zifisch angepassten) Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 
Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert“ und „vorläufigem Ertragswert der bau-
lichen Anlagen“ zusammen. 
Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufi-
gen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem marktange-
passten vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 
Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegen-
schaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktüblich erzielbaren 
Grundstücksreinertrages dar. 
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4.6.2 Ertragswertberechnung 

Gebäudebezeichnung  Mieteinheit Fläche Anzahl tatsächliche Nettokaltmiete 
         
 lfd. 

Nr. 
Nutzung/Lage (m²) (Stck.) (€/m²) 

bzw. 
(€/Stck.) 

monatlich  
(€) 

jährlich  
(€) 

Teileigentum (Garage) 1 Garage    1,00 50,00 50,00 600,00 

Summe   - 1,00  50,00 600,00 
 
Gebäudebezeichnung  Mieteinheit Fläche  Anzahl marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 
        
 lfd. 

Nr. 
Nutzung/Lage (m²) (Stck.) (€/m²) 

bzw. 
(€/Stck.) 

monatlich  
(€) 

jährlich  
(€) 

Teileigentum (Garage) 1 Garage    1,00 50,00 50,00 600,00 

Summe   - 1,00  50,00 600,00 
 
Die tatsächliche Nettokaltmiete entspricht der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete. Die Ertragswertermitt-
lung wird auf der Grundlage der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete durchgeführt.  
 
jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmie-
ten) 

 600,00 € 

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(30,00 % der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmiete) 

 
−−−− 

 
180,00 € 

jährlicher Reinertrag = 420,00 € 
Reinertragsanteil des Bodens (Verzinsungsbetrag nur des Bodenwertanteils,  
der den Erträgen zuzuordnen ist; vgl. Bodenwertermittlung) 
3,75 % von 260,00 € (Liegenschaftszinssatz × anteiliger Bodenwert (beitragsfrei)) 

 
 
−−−− 

 
 

9,75 € 

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen = 410,25 € 
Kapitalisierungsfaktor (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV 21) 
bei LZ = 3,75 % Liegenschaftszinssatz 
und RND = 20 Jahren Restnutzungsdauer 

 
 
×××× 

 
 

13,896 

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen = 5.700,83 € 
anteiliger Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) ++++ 260,00 € 

vorläufiger Ertragswert des Teileigentums = 5.960,83 € 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge + 0,00 € 

marktangepasster vorläufiger Ertragswert des Teileigentums = 5.960,83 € 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale −−−− 0,00 € 

Ertragswert des Teileigentums = 5.960,83 € 
 rd. 6.000,00 € 
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4.6.3 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertragswertberechnung 

Rohertrag 

Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Nettokaltmiete. 
Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich zur Grundmiete umla-
gefähigen Bewirtschaftungskosten. 
Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verfügbaren Vergleichsmieten für mit dem Be-
wertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke  
• aus eigenen Erfahrungswerten 
als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentliche Qualitätsunterschiede 
des Bewertungsobjektes hinsichtlich der mietwertbeeinflussenden Eigenschaften durch entsprechende An-
passungen berücksichtigt. 

Bewirtschaftungskosten 

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen ver-
gleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m² Wohn- 
oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) be-
stimmt. 
Dieser Wertermittlung werden u. a. die in [1], Kapitel 3.05 veröffentlichten durchschnittlichen Bewirtschaftungs-
kosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, 
das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 

Liegenschaftszinssatz 

Weil der örtlich zuständige Gutachterausschuss keine Liegenschaftszinssätze ableitet, wurde auf die in [1] und 
der verwendeten Software hinterlegten Liegenschaftszinssätze zurückgegriffen und sachverständig an den 
örtlichen Grundstücksmarkt angepasst.  

Gesamtnutzungsdauer und Restnutzungsdauer 

Wie im Sachwertverfahren.  
 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Hier ist kein Ansatz erforderlich.  

4.7 Marktchancen des Bewertungsobjektes 

Einzelne Garagen werden am Grundstücksmarkt selten angeboten. Meist werden sie zusammen mit einem 
Wohngebäude oder einem Wohnungseigentum verkauft.  
Das ist auch der Grund dafür weshalb der Gutachterausschuss für einzelne Garagen keine Vergleichskauf-
preise hat. In den Kaufurkunden wird der Preis für die Garagen in der Regel nicht einzeln ausgegeben.  
 
Garagen werden gerne gekauft, wenn sie einzeln Angeboten werden. Der Käuferkreis beschränkt sich aber in 
der Regel auf Personen die im Ort wohnen. Für Personen außerhalb des Ortes sind sie uninteressant. Auf-
grund der geringen möglichen Miete sind sie auch als Anlageobjekt nicht interessant.  
 
Garagen werden in der Regel als Eigennutzungsobjekte gekauft, weshalb der Verkehrswert vom Sachwert 
abgeleitet wird.  
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4.8 Verkehrswert 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehan-
delt, die sich vorrangig am Sachwert orientieren.  
Der Sachwert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 6.000,00 € ermittelt. 
Der zur Stützung ermittelte Ertragswert beträgt rd. 6.000,00 €. 
Der Verkehrswert für den 1/1.000 Miteigentumsanteil an dem bebauten Grundstück in 93437 Furth im Wald, 
Carl-Clos-Straße 2, 6 und 8 verbunden mit dem Sondereigentum an der Garage , im Aufteilungsplan mit Nr. 
G 20 bezeichnet 
 

Teileigentumsgrundbuch Blatt lfd. Nr. 
Furth im Wald 7970 1 

 
Gemarkung Flurstücke 
Furth im Wald 512/3, 512/4, 512/5, 512/8 

 

 
wird zum Wertermittlungsstichtag 27.06.2024 mit rd. 
 

6.000 € 
in Worten: sechstausend Euro 

geschätzt. 
 
 
 
 
 
 
 
Neunburg, den 09. Juli 2024 __________________________ 
                                                  Dipl.-Ing. (FH) Norbert Keil  
 
 

Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen 
Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung ge-
stattet. 
Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen und 
Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 
Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittver-
wendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, ein-
schließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers 
beruhen, in Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, 
sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Scha-
densersatzhaftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  
Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsan-
gehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 
Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten im 
Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für den Auftrag-
nehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt. 
Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall auf maxi-
mal 1.000.000,00 EUR begrenzt. 
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Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, Stadtplan, 
Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten se-
pariert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, 
wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im 
Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungs-
verfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten. 
 

5 Begriffe 

5.1 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe 

Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation der Gebäude-
fläche (m²) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) für vergleichbare Gebäude ermittelt. 
Den so ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die Werte von besonders zu veranschla-
genden Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen. 

Normalherstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude mit an-
nähernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard ('Normobjekt'). Sie werden für die Wertermittlung auf ein 
einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet. Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die Di-
mension „€/m² Brutto-Grundfläche“ oder „€/m² Wohnfläche“ des Gebäudes und verstehen sich inkl. den Wer-
termittlungsstichtag ist der für den Wertermittlungsstichtag aktuelle und für die jeweilige Art der baulichen An-
lage zutreffende Preisindex für die Bauwirtschaft des Statistischen Bundesamtes (Baupreisindex) zu verwen-
den. 

Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. I.1. Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welche als „Kosten für Pla-
nung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen“ definiert sind. 
Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten bereits enthal-
ten. 

Baukostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhältnis der durchschnittlichen 
örtlichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn sollen die durchschnittlichen Herstellungs-
kosten an das örtliche Baukostenniveau angepasst werden. Gemäß § 36 Abs. 3 ImmoWertV 21 ist der Regi-
onalfaktor ein bei der Ermittlung des Sachwertfaktors festgelegter Modellparameter. 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ord-
nungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann. 
Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Mo-
dell.  

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster 
Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wer-
termittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), 
wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den 
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Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur 
Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV 21) 

Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem linearen Ab-
schreibungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der jeweils 
modellhaft anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt.  

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 

Von den Normalherstellungskosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile, wie beispielsweise besondere 
Bauteile, besondere (Betriebs-)Einrichtungen und sonstige Besonderheiten (u.a. Ausbauzuschlag) können 
durch marktübliche Zuschläge bei den durchschnittlichen Herstellungskosten berücksichtigt werden. 

Außenanlagen 

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen (insbe-
sondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, Einfriedun-
gen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanlagen). 

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist in aller Regel nicht mit hierfür 
gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ (= Substanzwert 
des Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst 
werden. Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors. 
Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach 
den Vorschriften der ImmoWertV 21 ermittelten „vorläufigen Sachwerte“ (= Substanzwerte). Er wird vorrangig 
gegliedert nach der Objektart (er ist z.B. für Einfamilienhausgrundstücke anders als für Geschäftsgrundstü-
cke), der Region (er ist z.B. in wirtschaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirt-
schaftsschwachen Regionen) und der Objektgröße.  
Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten Sachwertfak-
tors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Sachwertfaktoren auch durch eine Anpas-
sung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermitt-
lung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- 
oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun-
gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und 
Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab-
weichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent-
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 
Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der 
Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze 
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oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 
Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 
• nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 
• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen 

für Schäden an Gebäuden notwendig). 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin 
ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorpla-
nung und Kostenschätzung angesetzt sind. 
 

5.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe 

Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erziel-
baren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhaltig gesi-
cherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. Als marktüblich 
erzielbare Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese marktüblich 
sind. 
Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig ge-
sicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder 
Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags zu-
nächst die für eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV 21) 

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße Be-
wirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. 
Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfall-
wagnis und die Betriebskosten.  
Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch 
uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden 
Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es 
umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines 
Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 ImmoWertV 21 und § 29 Satz 1 und 2 II. BV).  
Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug 
gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter 
umgelegt werden können. 

Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV 21) 

Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Be-
trag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge ein-
schließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfal-
lenden Erträge – abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag – sind wertmäßig gleichzu-
setzen mit dem vorläufigen Ertragswert des Objekts. 
Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, für den 
Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 

Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter 
Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nut-
zung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durch-
schnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Ansatz des (marktkonformen) objektspezifisch 
angepassten Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass 
das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspricht. 
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Der Liegenschaftszinssatz übernimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im Ertragswertverfahren. 
Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst. 
 
 

6 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

6.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

– in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung - 
 
BauGB: 
Baugesetzbuch 
 
BauNVO: 
Baunutzungsverordnung – Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
 
LBO: 
Bayerische Bauordnung 
 
BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 
 
ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Werter-
mittlung erforderlichen Daten – Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV 
 
WoFlV: 
Wohnflächenverordnung – Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 
 
GEG: 
Gebäudeenergiegesetz – Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 
 

 

6.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 

[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, 
Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2019 

 
[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng-

netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2019 
 
[3] Kleiber, Verkehrswertermittlung nach ImmoWertV – Praxiskommentar zur Verkehrswertermittlung von 

Grundstücken; Bundesanzeiger Verlag Köln, 10. Auflage 2023 
 

 

6.3 Verwendete fachspezifische Software 

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neue-
nahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms “Sprengnetter-ProSa” (Stand 23.02.2024) erstellt. 
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Maßstab (im Papierdruck): 1:200.000
 

Ausdehnung: 34.000 m x 34.000 m
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Übersichtskarte mit regionaler Verkehrsinfrastruktur (Eine Vervielfältigung ist gestattet bis zu 30 Drucklizenzen.) 
Die Übersichtskarte wird herausgegeben vom Falk-Verlag. Die Karte enthält u.a. die Siedlungsstruktur, die Gemeindenamen, die Flächennutzung und die 
regionale Verkehrsinfrastruktur. Die Karte liegt flächendeckend für Deutschland vor und wird im Maßstab 1:200.000 und 1:800.000 angeboten. Die Karte darf 
in einem Exposé genutzt werden. Die Lizenz umfasst die Vervielfältigung von maximal 30 Exemplaren, sowie die Verwendung in Gutachten im Rahmen von 
Zwangsversteigerungen und deren Veröffentlichung durch Amtsgerichte. 
 

Datenquelle 
MAIRDUMONT GmbH & Co. KG Stand: 2024 
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Maßstab (im Papierdruck): 1:10.000
 

Ausdehnung: 1.700 m x 1.700 m
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Regionalkarte mit Verkehrsinfrastruktur (Eine Vervielfältigung ist gestattet bis zu 30 Drucklizenzen.) 

Die Regionalkarte wird herausgegeben vom Falk-Verlag. Er enthält u.a. die Bebauung, Straßennamen, Topografie und die Verkehrsinfrastruktur der Stadt. Die 
Karte liegt flächendeckend für Deutschland vor und wird im Maßstabsbereich 1:10.000 bis 1:30.000 angeboten. Die Karte darf in einem Exposé genutzt 
werden. Die Lizenz umfasst die Vervielfältigung von maximal 30 Exemplaren, sowie die Verwendung in Gutachten im Rahmen von Zwangsversteigerungen und 
deren Veröffentlichung durch Amtsgerichte. 
 

Datenquelle 

MAIRDUMONT GmbH & Co. KG Stand: 2024 
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Bild1: Zufahrt zu den Garagen 

 
 

 

Bild 2: Ansicht Torseite, Bewertungsobjekt ist die 2. Garage von links.  
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Bild 3: Ansicht von links 

 
 

Bild 4: Eingedrücktes Regenfallrohr (Gemeinschaftseigentum) 
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Bild 5: Geschädigter Asphalt im Bereich der Zufahrt (Gemeinschaftseigentum) 

 
 

 

Bild 6: Zufahrt, Blick in Richtung der Straße 

 


